: Rat der
Europaischen Union

Brissel, den 25. Januar 2022
(OR. en)

5358/22

LIMITE

CORLX 26
CFSP/PESC 41
MAMA 10

FIN 30

GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE

Betr.: BESCHLUSS DES RATES zur Anderung des Beschlusses 2011/72/GASP
Uber restriktive MalRhahmen gegen bestimmte Personen und
Organisationen angesichts der Lage in Tunesien

5358/22 CAS/cw
RELEX.1 LIMITE DE



BESCHLUSS (GASP) 2022/... DES RATES

vom ...

zur Anderung des Beschlusses 2011/72/GASP
iiber restriktive Mallnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen

angesichts der Lage in Tunesien

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Européische Union, insbesondere auf Artikel 29,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik,
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in Erwédgung nachstehender Griinde:
(1) Am 31. Januar 2011 hat der Rat den Beschluss 2011/72/GASP' angenommen.

(2) Auf der Grundlage einer Uberpriifung des Beschlusses 2011/72/GASP ist es erforderlich,
die Bedingungen festzulegen, unter denen die Gelder einer verstorbenen Person weiterhin

eingefroren werden konnen.
3) Der Beschluss 2011/72/GASP sollte daher entsprechend geédndert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

1 Beschluss 2011/72/GASP des Rates vom 31. Januar 2011 {iber restriktive Maflnahmen
gegen bestimmte Personen und Organisationen angesichts der Lage in Tunesien (ABI. L 28
vom 2.2.2011, S. 62).
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Artikel 1

In Artikel 1 des Beschlusses 2011/72/GASP werden folgende Absétze eingefligt:

»(2a)  Unbeschadet des Artikels 5 gilt im Falle des Todes einer im Anhang aufgefiihrten Person

Folgendes:

a)

b)

Wurde die betreffende Person vor ihrem Tod wegen Veruntreuung staatlicher Gelder
strafrechtlich verurteilt, so bleiben die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die
im Besitz oder im Eigentum dieser Person standen oder von ihr gehalten oder
kontrolliert wurden, so lange eingefroren, bis gerichtliche Anordnungen zur
Einziehung der veruntreuten staatlichen Gelder und zur Zahlung von Geldbuf3en

vollstreckt worden sind;

wurde die betreffende Person vor ithrem Tod nicht strafrechtlich verurteilt, so bleiben
die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Besitz oder im Eigentum dieser
Person standen oder von ihr gehalten oder kontrolliert wurden, vorbehaltlich des
Absatzes 4 fiir einen angemessenen Zeitraum eingefroren. Wird innerhalb dieses
Zeitraums eine zivil- oder verwaltungsrechtliche Klage auf Einziehung veruntreuter
staatlicher Gelder erhoben, so bleiben die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen,
die im Besitz oder im Eigentum dieser Person standen oder von ihr gehalten oder
kontrolliert wurden, bis zur Abweisung der Klage oder, wenn dieser stattgegeben
wird, bis zur Vollstreckung der gerichtlichen Anordnung zur Einziehung der

veruntreuten Gelder eingefroren.
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(2b) Der Rat dndert erforderlichenfalls die Liste im Anhang, sobald er feststellt, dass die
Bedingungen des Absatzes 2a fiir die Aufrechterhaltung des Einfrierens von Geldern und
wirtschaftlichen Ressourcen, die im Besitz oder im Eigentum der verstorbenen Person

standen oder von ihr gehalten oder kontrolliert wurden, nicht mehr erfiillt sind.*

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union

in Kraft.

Geschehenzu ... am ...

Im Namen des Rates

Der Priisident
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	gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29,
	auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,
	in Erwägung nachstehender Gründe:

